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Die origo wird nachder Landschaftbezeichnet(l'esp.derProvinz):
<nat. Norico> Dessau2202 2•

Norioum war prooUl'atorischeProvinz (Marq. pI 290).
In Pannoniennennt PliniuB (III 147) XVIJI, PtolemaeuB

VIII (Pann. Sup.)+ VI (Inferior) also XLV Stämme. Von meh­
reren hR.ben wir inschriftliche Zeugnisse:

J

1) C. IX 5363 (Dessau2337): L. Volcacio Q. f. Vel. Primo
•. praee.ripae Danuvi et eivitatium duar(um) Boiar. et AsaZim·.
Die Boier bei Ptolemaeusim westliohen Thai! von P. Superior,
die AzaU nördlioh von ihnen. Plinius kennt nur die letzteren.
(Boius' kommt öfter als origo vor (Wilm. 2867).

2) Breuci im südlichen Thei! von Unterpannonien an der
Save. Die VIII oohh.Breucorumsind nachMommsen(Herm.XIX
p.48) das Contingent der Stämmevon der unteren Donau. Na­
None Breucusz. B. Bramb. 746.

3) Die E(A)ravisci, im nordöstlichen Theil von Pannonia
Inferiol·. Auf sie bezieht sich eine Ofener Inschrift, gefundenam
Blocksberg(Arch. ep. Mitt. XIV, p.62 C. UI 10418): <pro salute
[M. Alll'eli] p(ii) f(elicis) invicti Aug. totiusquedomus divinae eins
et civitat(is) Eravisc(orum)T. Fl. Tit(i)anus augur et M. Aur....'
Soldatenaus diesem Gau sind nicht selten (C. 1II 3325). Dasfl,
wie der Herausgeberder obigenInschrift vermuthet, die Eravjsci
der Colonie Aquincum attribnirt waren, ist möglich.

4) Ein Scordiscus(imSüden der Pann. Inf.) C. III 3400.
5) Varcw/m,s (Südostenvon Pann.Bup.) C. III 9796; C. II

875.
6) Iasus im Diplom XVII ..
Einige Gaunauienleben in Ortsnamenfort wie rpraetorium

Lalabicomm' Itin. Aut. p. 250, 13; 'AquaeIasae' Cl'eplitz) C. III
4121. Die Latovici sassenim Westen, die fassi im Osten Ober­
panno.niens.

Es gibt cohortesPanllOniorum (Herm.XIX, pAS). Die Pan­
nonier bezeiclmenihre Heimath entwedernach der Gaugemeinde
(Varcianus,Araviscus), oderderLandschaft(Provinz):rpannonius',

Pamumia Sup: C. VI 3297i ex Pann. In!. C. VI 2644, wobei
gewöhnlich der Geburtsort genannt wird, oder nach dem Dorf
C. ur 4407: mil. leg. XIII vico Gallorum.

von Mo esien kennt Ptolemaeusfül' Moesia Sup. flinf, für

:I In L. Manline Manliaui f. Tutor Noricus TitetlSianw;
(C. Y 1908) ist TiteusiaUlls wobl Gauname.
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M.Inf. acht Stämme (lU 9; 10). Die Provinz ha.t ihren Namen
von dem Volk der MOBsi (Mu(I'oi). Andere Völker sind die
T"iballi und Darilani. Die Tribal1i gebören nach Ptolemaeus
zur unteren, die beiden anderen Nationen zur oberen Provinz.
Jedes Volk besteht aus civitaies. Die Gaue der Moeser und Tri·
baller bildeten eine Präfectllr: C. V 1838: praef. c[i]vitatium
Moesiae et Triballia(e). Ihre origa bezeichnen die Pel'egrinen
dieser Gegend naoh ihrer Landschaft: <natiane Dardana' C. V 5283,
vgl. C. XI 705 (nationis Dardaniae). In den Inscbriften wird nur
eine Gemeinde genannt, die Äbritani: C. V942: na!us in Mensia (siol)
infe,·. castell. Abritanor. Der Namen ist noch bekannt durch den
zu einer in Moesia info stehenden Truppe gehörigen Abrittan(us) im
Diplom XXXI.

Von Contingenten der moesiscben Stämme kennen wir eiDe
(ala Darilanorum) (Diplom XX).

Ftlr Da ci a. gibt Ptolemaeus fünfzehn Gaue an (111 8, 3).
Nur die "AvapTOl sind inschriftlich bezeugt: C. III 8060: qui 'lnU·

f~ierat milia a R • • NL flieo Anar[t01·um]. Die von Traian in
Daeia angesiedelten Galatae und Piruslae (aus Dalmatien), deren
vici in den Wachstafeln genannt werden (Alburnus maior, Caviere­
tium: C. IU, p. 937) gehören nicht hierher, auch ist zweifelhaft,
ob sie Gemeinden gebildet haben.

Thracia 1 ist nach Plinius in 50 sf,rategiae getheilt (IV § (0).
Die Uehereinstimmung der Namen lässt nicht dal'an zweifeln,
dass die Strategie das ehemalige Gebiet einer Gaugemeinde ist.
Den DBtwelatae (Steph. Byz.: C:.av9aAf]TaI 19vo~ ep~Kn(6v) ent­
spricht die (l'TpaTllTui c:'aV9I'jATjTIKn, Bessi ....... B€(I'(I'IKtl, Sapaei­
CU1TalKtl, Oaenici - KaWIKJ1, OQrpili - KOP1TIAIKtl. Die grie·
chische Herkunft des Wortes strategia fiihrt mich zu der An­
nahme, dass diese Organisation vorrömiscb, dass sie vielleicht
die des Lysimachus, der ja Thrakien bis zum Ister beherrschte,
ist. Wir finden eine Eintheilung in Strategiae auoh in Aegypten
(der (l'TpaTTJT6~ steht über einem Nomos) und Asien. Armenia
maior ist nach Plinius VI § 27 in 120 strategiae (die er mit prae­
fectura umschreibt) und Cappadocien in 10 getheilt (Ptolem. V 6).
Dieser Thatbestand bezeichnet vielleicht die strategiae als. eine
Einrichtung der Diadochenzeit.

Ptolemaeus zählt nur 14 Strategien auf. Diese Differenz

1 Ueber diese Provinz gibt es jetl:t die tüchtige Dissertation von
Kalopothakis: Oe Thracia provincill. Romll.nll., Berlin 1893.
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zwischen .Plinins und Ptolemaeus muss auf eine Veränderung der
Organisation nach Plinius und vor Ptolemaeus zurückgeführt
werden und Marquardt (St.-V. 12 315) vermuthet sehr probabel
eine Umwandlung von 36 Strategien in Städtebezirke (t'egiones
l1ei8sen sie in den Donauländern). Man vergleiche die O'Tp. I:ap­
blKft und Sardica, OUO'blKl'jO'IKn - Ostidizus (s. Müllers Ptole­
maeus p. 478). Mit Recht hat man die Umwandlung d.er gal­
lischen civitates in Stadtterritorien verglichen 1.

Von den Strategien haben wir epigraphische Zeugnisse:
Eph. ep. II p. 252 (Perinth): TtßeplO<; 106AIO<; ToOAAo<; O'TpaTl'j­
TOIj;'AO'TIKf\<,; (vgl. Ptolem. § 10); Dumont-Homolle (M61anges d'ar­
cheologie et d'epigraphie Paris 1893) p.317 Ql: "Hpc;< I:OVTl1V1]­
TlKlJ TI. K>.aublO<'; •• e€OTrO~Tro<,; •• O'TpaTl1TO<'; 'AO'T1KTlr; Tfir;
TrEp\ TIepw90v, I:l'jA1]T1Kflr; öpelVfir;, ßEv9[EA]1]T1Kflr; rrE[bl]aO'!a<;;.

Die strategia sehliesst nicht aus, dass die gentes als solche
fortbestanden haben. Der O'TpaTl'JTOr; wird mit dem praefectus
genUs zu vergleichen sein. Wenigstens nennen die Thrahr als
origo eine Gaugemeinde : •civis Usdicensis vico .Acatapara ' (Kalop.
p. 17, C. HI 2e07); cives Sappa[e]us (Kalop. 20); C. HI, p.857:
Ool.Qletic(us); C. X 1754 und Dip!. XIX: nato Bessus; Dessau 2515:
Dansala (str. D.a911Al)K1TI1) j der Usdicensis gehört zu OUO'btKl'jO'lKf},
der Sappaeus zur I:aTratK~ etc. Die Herkunft aus der strategia
als solcher kann nicht mit (civis' bezeichnet werden. Civis setzt
eine 'civitas' voraus. Einige Strategien entsprechen nicht dem
Gebiet einer Gaugemeinde, sondern dem eines Volkes, einer Nation,
80 die BEO'O'lK~, vgl. PUn. §40:' Bes80rum multa nomina' (=gentes).

Die Auxilien werden nach der Pl'ovinz benannt (cohortes
und alae Tlwacum).

Die Herkunft ist gestellt entweder auf den Gau (Sappaeus)
oder die natio (nat. Bessus, Thrax) resp. die Provinz. In diesen
Gegenden ist es üblioh auch den Geburtsort - der von der origo
wohl zu scheiden ist - anzugeben. Derselbe wird bezeichnet
mit Provinz, Stadtbezirk (regio), Dorf (ViOllS), vgl. C. X 9754:
nat.. Bessus, natus reg. Serdica ·vico Magaris; O. V 942: •• 'l'tattts
in Mensia infer. castello .Abritanor; Brambach C. Ins. Rhenan.
1077: <natus pl'ovincia M[oo]sia S2tperiore reg[iQ]ne Serdica, Dar-

1 Die von Kalopothakis aufgesteUte Hypothese, die Discrepanz er­
kläre sich daraus, dass Plinius MOGsien zu Thrakien rechne, habe ich
in der RecensioD der Dissertation (Berl. Phi!. Wochenschrift 1894) zu­
rückgewiesen.
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dan[a] .. me g(muit'. O. V 892: <na[tus il~ Moesiai]nferio[re
reg.] Mar(cianopoUtana?) vic(o) .. iano'.

Auch in Illyricum ha.ben die Ga.ue fortbestanden. Ptole­
maeus (U 16) nennt deren 16. Plinius (III § 139 ff.) verzeichnet sie
nach den drei Oonventen (Scardonitanus, Salonitanus, Naronitanus).
Im conv. Scardonitanus ist die Mehrzahl der Gemeinden Städte.
Dagegen nennt er im oonv. Salonitanus nur Gaue. Auch im OOl1V.

Naronitanus sind diese vorwiegend. Eigeuthümlich ist die Einthei­
Jung der gentes in decul'iae, die Pliniull im conv. Salonit. und
Naronit, anführt. Die Vanlaei enthalten nur 20 Decurieu, da­
gegen die Delmatae 342, die Detirmes 239, die Masaei 269. Die
Zahl der Decurien bewegt sich meist zwischen 20 und 50.

Aus den Inschriften kennen wir folgende illyrischen Gau­
gemeinden: Aus dem

conventus Soardonitanus.
Varvarini: C. IU 6418 (Burnum): 'occisns finibus Varvari­

norum in agello secundum Titium fluvium ad Petram IJol1gam'.
conventus Salonitanus.

Maeaei (Plin. und Ptolem.) kommen öfter als Soldaten vor
(0. UI, p. 850), {inibf.tSMazaeis C. IU, p. 1033; prael. civit.
Mae$e[orum] O. IX 2864 (Bovianum Undecimanol'um); ebenso
Delmatae (C. JII 1322), ein princeps Delmatarum 0, III 2776; die
Ditiones werden in der Insohrift C. III 3198 10156) genannt.

conventus Naronitanus.
Ein castel(lum) Daesitiatium (Plin. § 143, bei Ptolemaeus feh·

len sie) O. m 10159. Ein Daesitias im Diplom VII (C. III Suppl. 3)
C. III p. 859: Vetieto Daverso (Ptot AaoupO'I01, Plin. Duel'si)
et Madellae Plarentis Deramistae. Ferner im Diplom XXIII
(Suppt 3), Plinius schreibt Deramestae, PtolemaeUFI nennt sie
nicbt; (Bcirton(i) ex Dalmatia' im Diplom XIX. Die LK[provEl;;
sitzen nael! Ptolen!aeus rrpolO rfj MaK€bov[~, beissen bei PliniuB
mit andel'er Endung Soirtani (§ 143).

Die Rarestini, deren Gebiet von dem der Onastini im J. 38
p. Chr. terminirt wird (C. ur 13472), sind wobl die NctPtlVO'I01
des Ptolemaeus, Nat'esii des Plinius (§ 143).

Da viele Städte als ebemalige castella den Namen
einer gens tragen, BO ist übrigens sohwer zu sagen, welcbe von
den inschriftlich bekannten Gemeinden Städte, we]cl1l3 Gaue siml
(z. B. Asseriates und Alveritae 0, ur 9938; die Asseriates bei
Plin. § 139, 'A(j(jE(j[~ Ptolem.). Auf einen Greuzstreit zwischen
Reditae nur} Oorinienses bezieht sich O. HI 9973 (2883) und 2882.
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Oorinium ist Stadt (Plin. § 140). Neditae ist zu vergleichen mit
NftblOV bei Ptolemaeus. Nedium wird ein Oastell der Neditae
sein, die Bürger der OrtAchllft würden wohl Nedienaes baissen.
Burnum ist wohl Cnstell der BW'nistae (Plin. nennt § 139 Bu,'­
nistae im conv. Scardonitllnus, BnrnUlll füll1't er § 142 als CasteIl
des c. Salonitanus auf). Plinius spricht mehrfach von den ca­
stella der illyrischen StiLmme.

Aus der Landschaft Dalmatia sind ausgehoben die sieben
cohol'tes Dalmatarnni (Hermes XIX, p. 48),

Bdtannia,

Wenn Plinius in Britannien weder Stadt noch Gau nennt
(IV § 102), obwohl, als er sohrieb, die claUflisehen Städte Cama­
lodunum und Verulamium bestanden, so liegt die Darstellung des
Agrippa, zu dessen Zeit Britannien nooh llicht römisch war, zu
Grunde 1. Ptolemaeus nennt eine Menge Gaue; dass er die Stäc1te
nicht neben, sondel'n unter den Gauen verzeichnet, spricht nicht
gegen die Autonomie der letzteren. In Gallien maoht er es ebenso,
und die meisten der Orte sind ja llur peregrine Städte, die we­
nigen römischen, welche in der That ein eigenes Territorium sind,
kommen nur als Enclavcn der Gaue in Betraoht.

Wir haben denn auoh epigraphillohe Zeugnisse für die
Existenz der Gaue als civitates, als Gemeinden.

C. VII 776 Inschrift vom Haliriauswall: < civitas I Duml1i(o·
t'utn?y.. Sie gehört zu denen, welche die von einer Truppenabthei·
lung oder sonst wem gebauten Wallstrecken vel'merken. Die
civitas ist sonst unbekannt.

C. VII 775: c'ivitas 1Dwnnon(iorum): ßoullv6vlOl bei Ptolem.
II 3 § 30, In ihrem Gebiet liegt lsca, Tab, Peut.: <Isca DU'm­
noniorum'. C.VII 863: <civifate Oatuvellaul,wrum Tossodio'. Die
KaTOU€AAauvoi bei Dio Cassius 6 § 20. Bei Ptolemaeus ist der
Namen corrupt überliefert (Il 3, 11, p.100 Z.1. Müller). Veru­
lanum ist eine ihrer Ortschaften. Tossodio vermag ich nicht zu
erklären.

C. VII 897: eapucZ 2Je(datume) civitat. Bricic(or1,m). Der
Gau ist unbekannt.

Auf den Bleibarren aus deu 1i.scalischcn Bergwerken finden
sich die Marken <dc Oea(ngis)' und <Br'i(ganticum)' C. VII p.220.

1 Agrippa wi!'d denn auch citi1't filr UPU Umfaug UPS Landes.
Rhein, 1tIU!L f~ l'hUol. N. ,P. L. B(l
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Die Ceangi werden bei Taoitus Ann. 12, 32 genannt. Die 1M·
gantes sitzen im mittleren England.

Conscriptionsoezirk ist die Provinz (oobortes Britannorum
oder Brittonum) 1. Als Beimatsbezeiohnung kommt <natione Britto'
vor (C. VI S301).

Es sollen nun, naohdem der Bestand und die Organisation
der niohtstädtisoh geordneten peregl'inen Gemeinden in den rö­
misohen Provinzen verfolgt worden ist, die allgemeinen Ergeb­
nisse, die Grundzüge der Organisation jener Gemeinden betraohtet
werden.

Territorium.

«Das Fundament der Gemeinde ist die Herrsohaft über ein
Territorium' 2. Dass die peregrinen Gaugemeinden ein ei gen esTer­
ritorium hatten, dafür bedarf es keiner Belege, die tolerirte .Auto­
nomie beruht a.uf der Conoession eines Territoriums. Wir werden
aber bald sehen, dass die Territorien der meisten Gaugemeinden
unter diese Kategorie fallen, dass sie nicht ein selbständiges, ori­
ginäres, sondern eiD von Rom eingeräumtes, also ein T. d eri va·
tiven Rechts hatten. Die Gemeinde der Vanacini im nördlichen
Corsica führt mit der oolonia Mariana eine <oontroversia finium' 3,

das ist, da es sich um die Boheitllgrenzen handelt, die agrimen­
sorische <controversia de iure territorii' (s. Feldmesser Ir 454),
welohe Gemeinden unter einander (oder mit den Grundherren, den
Berren der <saltus') führen, während die <co de fint/ im technischen
Sinn sich auf die Grenzen der privaten Grundstücke in der Gemeinde
bezieht (Feldm. II p. 433). Es handelt sioh in jenem Streit der
Vanaoiner mit den Mariani um Ländereien, welche die VRnaciner
vom kaiserlichen procurator gekauft haben. Da. Corsica kaiser­
liohe Provinz ist, steht die Veräusserung des Provinzialbodens
beim Kaiser. Unten werden wir eine <Assignation' kaiserlichen
Landes in Mauretanien an die gens Numidarum zu besprechen
haben. Die Erwerbung durch Kauf gibt der Gemeinde das volle

1 'Brittones Anavionenses' (Dessau 1330 und oft) sind die iu
Ana.vio stationirten Brittones, vgI. Frisiones AbaZZcwenses Dessau 2635;
Henzen 6787 (CasteIl Schlossa.u im Odenwald): Fortunae sa<:. Brittones
Trip(utienses) qui sunt sub cura T. Mattili T. f. PoUia etc. Der volle
Name Oralli 1627 (Auerbaoh, Odenwald): Nymphis n(ttmerus) Bf'itton.
Triputien(sium) sub euro. 111.

2 Mommsen, Staatsrecht III. p. 687.
a epistula Yespasiani ad Yanaeino!, Brulls, fontes 5 p. 225.
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BodeDeigenthum, wie es in der Provinz ist, d. h. ein mit dem
t,'ibutum oder '1Jectillal belastetes. Der Verkauf von Staats- be­
züglich Fiscalland ist eine ungewöhnliche Form eIer Uebertragung
desselben an Gemeinden; die gewöhnliche ist die 'Assignation',
die Entäusgerung des Bodeueigenthul11s mit Reservation des 'Ober­
eigenthums' des Staates, welches eben sich in dem von den Provin­
zialgemeinden zu entriohtenden tributum oder vectigal manifestirt.
Dass auch bei dem 'Verkauf' von Staatsland das Eigenthum ein
tributäres war, lehrt der republibnische Verkauf von ager pnblicus
durch die Oensoren und der ager 'privatus vectigalisque) der lex
agraria. Der Vertreter des Kaisers in der Verwaltung des fis­
kalisohen Grundbesitzes der Provinz ist der Procurator Publius
Memorialis. Er ist der proouratorische Statthalter der Provinz
(vgI. Marq. 12 2(9), Solche Entsoheidungen über das provin­
zielle Bodenrecht gebühren dem Statthalter der Provinz, sei er mm

legatus pro praetore oder nur procurator. In der procuratol'ischen
Provinz Mauretanien assignirt dementsprechend der C proc. Aug.
Mauretaniae' der gens Numidarum und bestimmt über das den
Zimizes zustehende Gebiet (s. unten).

Eine andere contl'Oversia de iure territorii zwischen zwei
sardinischen Gaugemeinden, den PatulcenS68 und GaUilenses, ler~

nen wir aus dem Dekret des Prooonsuls L. Helvius Agrippa vom
Jahre 69 kenuen (Bmus fontes!) 216). Hier ist der Proconsul die
richtende Behörde, weil Sardinien im Jahre 69 procousularische
Provinz ist. Vorher war es - mit Corsica, vgl. den vorigen
Fall procuratorisch und so nimmt denn diese Entscheidung
des Prooonsuls Bezug auf die frühel'e eines Procurators (M. lu­
ventiull Rixa). Als ul'kundliches ,Material fungirt die forma der
lJraedia, um die es sich handelt. Wie für alles an Gemeinden
cedirte - und sogar für den ager publicuB, der noch nicht end­
giiltig veräussert war - gibt es natürlich auch fÖt' diese Teni­
torien eine l{arte.

Die Territorien 1 sind durch <te,.mini fe,.,·itm·iales' (Feldm.
I 114) terminirt. Wir haben solche auch VOll den Territorien
der Gaugemeinden. C. X, 7930 (Sardinien) ist ein solohel' Grenz­
stein, auf dessen einer Seite 'terminus GiddiJ;itano,.~em' (folgen

1 Ueber die Grenzsteine dE'l' Städte s. WilmanTlll, Exempla p. 267;
termini eines territ, legiollis C, 11 2916; eines saZtus Reeueil de Oon­
atantine X, p. 74 (limis fundi Sallustiani); O. VIII 10567 (bei Vaga):
<fines 11lun. R, 11 Oaes. 71..'.
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elmge unerklärte Buchstaben), auf der anderen <terminus Eutlii­
cManm'um' steht.

C. VIII 4845 ist wohl ein Grenzstein zwisc1len der gens
Nattabutum (s. p. 510) und einer anderen Gemeinde. Die Ter­
mination nimmt in diesem zu Africa prooos. gehörigen Gebiet
natürlioh der Prooollsul vor.

Wilm.867: w auctorita[te] imp. Gaes. VespasiC1lrl.i Aug. ..
Gn. Pinarius Gornel. Glemens leg. eius J11'0 [p]1'. wC1'cittts Get'ma­
n'ici suplwioris inter Vinnenses et GeutrOfteS terminavit,
dass hier der Legat des obergermanischen Heeres terminiren lässt.
folgt die ZugehöI'igkeit der Ceutrones zu dem Sprengel des Le­
gaten; Die Ceuil'onesgehören eigentlich zum proouratorischen
Sprengel der <Alpes Poeninae) (Marq. 12 281). es wird aber
die Entsoheidung in territorialen J1'ragen dem obergermanischeu
Legaten vorbehalten woi'den sein. Dass nicht deI' Proconsul der
Narbollensis, zn der Vienna gehört. die Grenzregulirung vornell­
men lässt, mUss einen prooessualen Grund haben, odel' den, dass
eHe Ceutrones die Kläger in den Controversiae waren, Ueber
den Process der controversiae über an Provinzialgrenzenliegel1de
Territorien sind wir aber nioht unterrichtet.

Die Inscln'in C. VIII 8813 (Mauretanien, Westen der Ebene
Medja)beurkuudet eine 'Assignation' von Land an die <gens Numi­
(lar"wm' durch den lmiserlichen Procurator der Provinz Mauretania
Cltes; unter Hadrian. Wir sind gewohnt, den Begriff der Assigna­
Lion enger zu fassen und Allsignation und Coloniegründung zu ver­
binden. Aber adsigna,.e kommt nooh einmal vor für eiue Boden­
vergebung. die mit der alten au römische Bürger niohts zu thnn
hat. Von der Domäne der Matidia werden 1'heile den coloni
Kastm'rensell adsignirt (C. VIII 8812). Auf gentile Gemeinden be­
zogen kann Assignation gar niohts amleres sein als ein Fall oder
eine Vorstufe von der fiir die spätere Kaiserzeit BO bezeichnen­
den Vel'leihung von Land an barbarische Gemeinden 1 gegen be­
stimmt,c, vor allem militärische Leistungen, woduroh die betref·
fenden Gaue in das römisohe Reioh aufgenommen werden, Diese
Adsignation ist jedenfalls zu unterscheiden von dem Zugeständ­
niss des bisherigen Territoriums, dem (bal,ere possidere' (s. Momm­
Ben, StaatBrecbt III p. 687). Es ist aber möglich, dass <ler be­
treffenden gens Numidarum dies Territorium an Stelle ihres

1 s. Heisterbergk. Entstehung des Colonatl! p,27; KullD, Ver­
fassung und Verwaltung I 260 ff,
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ursprünglichen asaignirt worden ist. Wahrscheinlich bedeutet
assignw'e hier die Bestätigung unrl Tel' min at ion des Gebiets.
Die Inschrift gehört zu den Grenzsteinen,. ist nicht etwa eine über
Landanweisung aufgenommene Urkunde, die es nioht gibt, Man
nimmt an, dass das Reobtsverhältniss solclH~r Bal'barengemeinden
der Co Ion a t wal" Bekanntlich hat man vielfach (s. Heisterbergk
a. a. O. p. 26) den Colollat geradezu ans diesen Barbarenansied­
lungen abgeleitet 1. Für diese Zeit wird man damit lieber nicht
operiren, auoh schIiesst die Existenz del' Gemeinde den Colonat
aus. Wenn im IV. Jahrlmndert Barbaren als Colonen angesiedelt
wurden, so war mit dem Eintritt in ein gutsherdiches Verhält­
niss nothwendig die Aufhebung der politischen Selbständigkeit
der Gemeinlie verbunden. Die VertlleiIung der Gentilen an Guts­
herren ist denn auch für die Scyren ausdrüok1ioll bezeugt: Sozomen.
bist, eooles. IX cap. 5, vgl. Leotard, Essai sur la. oondition des
barbares .. , au IV siElOIe (Paris 1873) p. 61.

fines MusulcmJiorum nennt die Insehrift C. VIII 10667. Der
saltus Beguensis lag im 'te1'Yitorium ]}[usulamio1'um' (s. SC. de
nundinis saHuB Beguensis). Der Stein C. VIII 8396 terminirt das
zu einem den Zimizes angewiesenen Casten gehörige Land vom
Territorium der Colonie IgilgiIi. Man wird auoh bei (liesem einer
gens zugewiesenen CasteIl (fUr gentile Castelle gibt es viele Bei­
spiele in Afrika: z.B. ist das castellum Tnlei bei Rusguniae in
Mauretanien gentil s. C. VIII 9005, 9006) wie bei del' Assigna­
tion von Land an die Numidae nicht an die Cnstelle der guts­
herrlichen Colonen denken dürfen. Wenn Ale:mnder dureh seine
Colonen (?) (populares) den Ort Sertei, der der gens Numidarum
gehörte, zu einem CasteIl ausbauen lässt (G. VIII 8828), so sprielJt
das nicht dagegen, da die Colonen und die gens Numidanun
deutlich disparat sind.

Da für die peregrinen Gemeinden die römisohe Agrarver­
fassung keine Geltung hat, erstreckt sioh die Zuweisung des Bo­
dens an einen Gau Dur auf die A nweisullg der universitas agri
der gesammten BodenfIäohe,nioht auf eine Anweisung der Einzel­
antheBe. Es liegt also vor <agar per extremitatelll mensurB. com~

1 Dass ganze Barbarengemeinden im Colouatsverhältnisse standen,
ist bezeugt besonders durch uic constitutio de Soyris vom Jahre 409
(Trebell. Polio Claud.9: 'faotus mHes barbari oolonus ex Gotho'; li}u1I1e­
tI'ius pan. Constantio &; L. 3 C. Th. 5, 4). Die Inschrift C. VIII 8270,
in der ein Gentile als Colon auftritt, wird auoh heranzuziehen sein.
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prehensUll', nicht< ager divisull adsigua.tull'. Die Eintheilung des
Gebiets in Einzellose oder die Anwendung der Gemeinwirtbllchaft
bleibt der Gaugemeinde vorbehalten.

Auch die attribuirten Gaugemeinden haben ihr Territorium
(s. oben p.515); aber es ist den als Präfeoturen zu einer Stadt­
gemeinde gehörigen auswärtigen Gebilltstheilen zu vergleiohen,
da es zum städtischen Gerichtsbann gehört. Auch die selbstän­
digen Territorien d,er Gaugemeinden sind Präfeeturen, aber des
praejectus genUs, sie sind nicht Präfeeturen einer römischen Ge~

meinde.

Ver fa s s u n g.

Die gewiihl'te Äutonomie spricht eich eodann in der Erhal~

tung der alten Verfassung aus. Rom gesteht den Unterthancn
(senatum populum que' und (magistratus' zu, das heiest diejenige
Organisation, auf welcher der römische Staat .beruht 1. Schon
die officielle Anwendung dieser Terminologie ist vielleicht ein
Ausdruck des Bundes, der nominellen Gleichberechtigung, mit Rom.
Es finden sich (magistratus et senatores Vanacinorum' im Brief
des Vespasian (Bruns, fontes p. 225), ordo Zoelarum, Vocontiorum
etc. Der Rath der afrikanischen Stämme heisst ordo oder seniores.
Neben diesem Gemeinderath gibt es vielfach noch ein aristokra­
tisches Collegium, wie bei den Vocontiem XX viri; Xlprimi bei
den afrikanischen Stämmen; die eigentliche Magistratur wird meist
mit dem allgemeinen A.usdruck <magistratus' bezeichnet. Wir
kennen magistratus der Zoelae, der Bataver und der Vanacini.
In den gallischen Gaugemeinden treffen wir den vergobret14s, der
wohl als praetor in romanisirter Gestalt bei den Vocontiern sich
findet und mit dem summus magistras der Bataver identisch ist.
Das ist aber eine aus dem Königthum entwickelte Magistratur,
wie die Dictatur Roms. Neben den reges haben wir in Afrika
den princeps. Princeps heiset auch der Magistrat der Trumplini
und der der Sabini. Der <magistratus' der Zoelae ist wohl das­
selbe. Rom hat scheinbar den Häuptlingen der kleinen gentes den
Titel rex nicht zugestehen wollen, da er für die Unterthanen­
gemeinde nicht passt. Die faktische historische Identität des
princeps der afrikanischen Stämme mit dem relJJ oder regulus ist
aber klar.

Das fur die wirkliche Äutonomie constitutive Recht, die,

1 Mommsen, 8taatllrecht III 722.
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EI i gen EI J ur ill d i k t ion, fehlt den Gaugemeinden deli römillehen
ReichlI. Damit ist ihre staatsrechtliche Stellung besser präeisirt,
als es die im übrigen ganz autonome Verfassung thut. Der prae­
feetus, den wir überall, wo es im Reioh Gaustaaten gibt, treffen,
ist nioht eine militärisohe, sondern eine jurisdiktionelle Behörde.
Da der praefectus stets als praefeotus der gens anftritt. hat er
mit den praefeeti der Auxilien, dem praef. cohortis oder alae
niohts zu thun. Ich steHe die mir bekannten praefeoti von Gau·
gemeinden oder Gauverbänden zusammen:

1) praef..•. oivitatium Barbariae in Sardinia (C. XIV 2554).
2) praef. Capill(atium), A[danatiJum, Savineati(um). Quari­

nat[ium], Brieianorum (C. XII 80).
3) praef. gentis Cinithiofum (C. VIII 10500).
4) praef. eivitatium Moesiae et TribaUia.e.

DerIleibe ist
5) praef. eivitatium in .Alpibus Mal'itumill (C. V 1838).
6) pra.ef. ripae Danuvi et eivitatium dua.r{um) Boior et .Azalior

(C. IX 5363).
7) praef. Raetis, Vindolieis, Vallis Poeninae et levis arma­

turae (Wilm. 1612).
8) Cottius ist praefeetull der XIV eottischen eivitates (Pli­

niull III § 138).
9) praef. eohortis VII LUllitan. et nation. Gaetuliearl1m Ilex

quae sunt in Numidia (C. V 5267).
10) praefeotus g(entis oder c(astelli)) :M .•. (C. VIII 84,14).
11) praef. gentium in Afriea (Dessau, Inse. 8el. 1418).
12) pre .. lIgentisll SALASS: Reeneil de Constantine XX p. 55.
13) Der aUIl dem Ritterstand genommene Stattha.lter von

Sardinien heisst <proeurator Aug. et praefeetus provo Sard.' (C. X,
p. 1121 i Dessau 1358, 1359, 1360).

14) praef. oivit. Maeze[ior.] C. IX 2864.
praefectus illt der dem proeurator verwandte, mit einem mi­

litärischen oder einem Verwaltungsamt betra.ute Ritter (Il. Sta9~ts·

reoht, III 557). Wie die Proouratur, 80 hat auch die Präfeetur eine
Menge von Staffeln. Unter den oben aufgezählten Präfeoten pe­
regriner Gemeinden und Gemeindeverbände sind die versohiedensten
Amtssprengel vertreten. Es gieht praefeeti einer gens (N. 3,12),
deren Präfeetu auf die einer Cohorte folgt (vgl. den 'praef. ooh.
Corlorum et oivitatinm Barbariae Sardinia' und den <praef. eoh.
XV Lusitanorum et nll.tionum VI Gaetulio.', aber auch <praef.
Raetis Vindol. Vallis Poen. et levis armaturall' : Dessll.u 2689)
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und solche, welche über aUe gentes einer Provinz oder gar meh­
rere befehlen, wie Cottius der p1·aef. civitatium Ootti.anarum, der
pmef. civ. in Alpibus lJfaritimis und der praef. Raetis, Vindolicis,
vallis Poeninae. Solche Präfekten stehen den Statthaltern des Senats
an Rang gleich (Sardinien: N. 13), werden auch als praesidcs
bezeichnet. Der zuerst von einem Präfekten verwaltete Bezirk
ist später oft der des procurator oder gar des legatus pr. pr.,
so Sardinien; Raetia Vindel. va.llill Poeu. (Marq. J2 289), -Alpes
Maritimae (Marq. 12 280), Alpes Cottia.e (ib. 281). Es giebt denn
auch einen 'proe. Aug. ad curam gentium' (C. VIII 9327). praefecti
gentis finden sich noch bei Ammianus Ma.rcelli~us (XXIX 5, 21; 35).
Wenn mehrere dieser Präfekten vollkommen Statthalter sind, so
sind sie das ursprünglich keineswegs. Dem Pr&vincialstattbalter
unterstehen aUe Gemeinden der Provinz (mit Ausnahme der wenigen
eximirten), der praefectus dagegen ist nur für die per egri 11 e n
Gaustaaten bestellt und natürlich nicht so, dass der eigentlic.he
praeses die übrige Provinz, der praef. gentium diese Gemeinden
procurirt, vielmehl' fällt die praefectura gentium mit der Statt­
ha1tersehaft zusammen, indem in den Provinzen, die Präfekturcn
sind, nur Gaugemeinden liegen. Der pl'aefeetus Raetis, Vindolicis,
Vallis Poeninae entspricht dem ursprünglichen, der proc. pro 1e­
gato Raetiae etc. dem späteren Zustand dieser Länder, als es
noch keine nnd als es Stadtgemeinden gab. Die praefecti gentis
sind nicht etwa Gehiilfen, Mandatare des Statthalters, da dieser
selbst Mandatar ist, also nicht weiter mandiren kann. Sie sind
kaiserliche Legaten wie die Statthalter selbst, und die grösseren
Präfekturen stehen den Statthalterschaften .völlig gleich. Man
vergleiohe noch den praefectu8 '[11'0 legato insular. Balia"(um)
Wilm. 1619 und den praefectuB Aegypti, die höchste Stufe der
Präfektur.

Ursprünglich hat vielleicht jeder grösllel'e Gau seinen Prä­
fekten bekommen; je mehr dann die Organisation der betreffenden
Provinz concentrirt wurde, wird man mehrere Stämme zu einer
Präfektur vereinigt haben, endlich fasst Inan die gentes zu einem
Sprengel zusammen, welcher später eine Provinz wurde.

Die Befugnisse der Präfektur werden vor allen Dingen
j urisdi ction eIl e gewesen sein: man muss heranziehen, dass rur die
attribuirten Oamunni ein 11 vir iuri die. f\ir die der 'praef. 1. d:
derselben Inschrift zu substituiren sein wird, vorkommt (C. V 4957
8. p.515).

Eine ganz ähnliohe Funktion wie die Präfekt.en einer gens
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müssen die l1<fpaTfJTo[ der thraki,sohen Stämme gehabt haben.
Dass die (Strategien J die Regionen einer gens sind, zeigen die
Nanlen zur Genüge.

Natürlich unterstanden nur die gentes den Praefeoten. Die
oivitates der drei Gallien baben keine Präfekten. Die Prä­
fekturen sind der Beweis der mangelnden Autonomie und zudem
wohl vornehmlicll der Ersat.z für das Statthaltel1'egiment der
ordentlichen Provinz. Die praefecti der gentes in den afrika­
niscllen Provinzen sind sehr versohieden von dem praefectu8 civi­
tatium in AlpibUl'l Maritumis.

Aushebung.

Das Contingent der nichtstädtisch geordneten Gemeinden des
Reichs sind die A l1xilien. Was sich für die Berücksichtigung
der Gaue als solcher bei der Aushebung oben ergeben hat} soll
hier zusammengefasst werden.

In Spanien ist in dem besonders stark zur Aushebung heran­
gezogenen Nordwesten eben darum - je E'tärrrer die Aushebung, je
kleiner die Ausllebungsbezirke - mitunter nach Gauen ausgellOben
worden. Es giebt eine ala Carietum ct Vcniaesium, eine a. Le,na­
vontm und cohortcs Vardulorum, Amvacorum, Oantabrorum neben
den coM. Astunlm, Braccwum, Lucensium, die nach den Conven­
ten ausgehoben sind, während in Lusitanien <Lnsitania' und <Vet­
tonia" also die nach den beiden Hauptvölkern nicht Gemein­
den benannten Regionen die Hebebezirke sind und in der
übrigen Tarraconensis sogar die Provinz den Namen der Al1xilien
giebt (coh. lIispanorum).

Durchaus nach Gauen wird in Ga II i a Belgi ca und in
Germanien ausgehoben. Hier sind eben die Gane noch antonome
Gemeinden und zugleich nicht zu kleine Bezirke, was von den
populi in den asturischen Bergen nicht gesagt werden I,ann. In
Aquitanien und in der Lugdnuensis ist die Provinz der
Hebebezirk (coM. AquitanorufiI, Gallor!~m, B. Herrn. XIXp. (8).

Die Alpenvölker werden nach den PräfeHuren oder Pro­
vinzen ausgehoben. Coh. Alpinorum sind vielleicht das Contingent
der zur Cisalpina gehörenden raetischen Gaue, c. Montanorum das
der Alpes Maritimae, c. VaUenS'ium das der Vallis Poenina, der Kreis
der <c. Ligurum' ist die natioi nur die c. Tr~!mplinQrum ist eine
Ausnahme.

Obwohl in den Donauprovinzen die Gaue theilweise fort­
bestanden haben, ist doch hier nur nach der Provinz oder Land-
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sohaft (alae oder coA. Raet01'Um, Noricorum, Pannoniorum, Tkra­
cum, Breucorum, Dm'danorum, Dalmatorum) ausgehoben worden.

In den afrikanisoh eu Provinzen ist die Aushebung naeh den
l'roviDzeD, für die auoh wohl die natio, welche die Provinz be­
wohnt, vorkommt, die regelmässige: eok. Numülarum, Maurorum,
Afrorum. Die 0. Gaetulorutn sind das Contingent der natio Gae­
tulorum, welches der Gesammtname der mauletanisohen Stämme
ist, vgI. (praef. nationun~ GaetuUcarum seo: quae $Unt in Numidia'
(C. V 5267). Diese 6 Gaue sind entweder nach Numidien über­
gesiedelt, oder die Grenze Numidiens geht duroh das von gaetu­
lisohen Stämmen bewohnte Gebiet. Die (colJ. Musulamiorum in
Mauretania' (C. VIII 4B71) ist auoh kaum das Contingent einer ein­
zelnen Gaugemeinde, da der Stamm der Musulami sehr verbreitet
ist. Sie sitzen sowohl im östliohen Numidien (der 'saltus Be­
guensis' gehört zu ihrem 'Territorium') als im westlichen, und
dort wohl zunächst (Mommsen. R. G. V 634, Anm. 2).

Von dem Aushebungsbezirk ist die origo, die Herkunft
(sei es die politische Heimath, die domus, die stets eine Ge­
meinde sein muss, sei es die geographisohe (Provinz) oder eth­
nographische (Landschaft = natio» oft verschieden. Ein Ubier
z. B. dient in der ala ABturum (DeBsau 2509). Ursprünglich
besteht aber die ala Asturum nur am AstureB (Hermes XIX, p. 41).

Die Contingente der peregrinen Gaugemeinden sind militä­
risch eingetheilt in cohortes und l1,lae. Später findet sich der numerus,
ein Mittelding zwischen jenen Abtheilungen und der Legion
(Mommsen, Hermes XIX 220). Die FUhrer der Auxilien heissen
praefecti oder praepositi. Obwohl die Auxilien nur zum Thai!
aus Gaugemeinden genommen werden, war doch von ihren praefecti
zu reden, damit sie nicht mit dem praefectus gentis verwechselt
werden 1. Je mehr' die I ...egion zu einer elegio barbarica', wie der
stolze Praetorianer auf der Inschrift C. V 923 sagt, wurde, wur­
den auch die Gaugemeinden zur legionaren Aushebung heran­
gezogen. Bezeichnend für die eigentliche Incompatibilität des
Gaus mit dem Dienst in der Legion ist die Heimatbsbezeiohnung
eines Legionll.rs aus der cisalpinen Gaugemeinde der Trumplini:
~domo Trumplia' (Mommsen, Staatsrecht III 768,4), wo also der
Gau mit städtischem Namen auftritt.

1 Auch Dessau zeigt durch die Anordnung (p. 530) der bezüg­
lichen Inschriften, dass er die praefecti gentis mit den praefecti co­
hortill etc. ziemlich identificirt.
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Bezeichnung der Herkunft.

Die Zugehörigkeit zur Gaugemeinde bezeichnet cw/s.
Es heieet also oivis Batavus, Ubius 1, besonders in den drei Gal­
lien ist civis so stehend, wie oivitas für den Gau. In (civUas'
ist die Autonomie enthalten und civitas insofern die vornehmste Be­
neDnung der Gaugemeinde. Sonst kommt auoh naUo all Be­
zeichnung der Herkunft vor (nat. Batavus)j da <natio' die Land­
schaft, also eine ethnographische, nicllt eine politische Einheit be­
zeiolmet, so ist es technisch eigentlich mehr das Appellativ für
Peregrine, deren Gemeinden politisch nicht mehr existiren, also
z. B. für die Lusitanen. domobezeichnet eigentlich die städtisohe
Heimath. Ebenso setzen aber auch Gentile dem Gaunamen dmno
(domo Tribocus: C.IIl 3164) und sogar civis der Landsohaft vor
(Hermes XIX p.35). Esisteine Analogiebildung zur Heimathsbezeich­
nung des Legionars, die auf die Stadt gestellt ist, wenn der einer
Gaugemeinde entstammende Auxiliar als origo die Ortschaft (vieus,
castellum), in der er geboren ist, anführt, obwohl nicht sie, son­
dern die Gaugemeinde die Trägerin des Gemeindebegriffs ist
(Astur castello Intl:lrcatia) 2.

'b i e 0 r t 8 C haft end erG aue.

Im pIinianischen Verzeichniss der Gemeinden des römischen
Reichs figudren· die Ortschaften der Gaugemeillden als oppida
sMpendiaf"ia. Da aber städtische Gemeinden, wenn auoh gerin­
geren Rechtes, mit der Gaugemeinde unverträglich sind, so finden
wir die Dörfer und eastelle einer Gaugemeinde nur da als oppiila
stipeniliaria bezeichnet, wo der Gau als Gemeinde gar nicht mehr
besteht. An Stelle der gentes der Baetica, der Lusitania und des
grÖBsten Theils der Tarraoonensis erscheinen die Ortsohaften dersel­
ben sei es als colouiae und municipia civium Romanorum oder La­
tinorum, wenn sie zu römischen Städten gemacht worden sind, sei

1 Erst in späterer Zeit hat man vergessen, dass civis eine oivitas,
eine Gemeinde voraussetzt und sagt auch civis Thrax, obwohl die
Thraker nie eine Gemeinde" gewesen sind; vgl. BuHet. trimestriel des
antiquitßs Africain~B. Ich füge hinzu den civis Quaoeresoonsis (C. V
6796), den ioh nicht localisiren kann.

\! Etwas anderes ist es, wenn Thraker als Geburtsort ein Dorf
(und die Stadtflur ; regio) nennen. Ihre politische Zugehörigkeit ist
dann entweder gar nicht bezeichnet, oder durch die Provinz und die
Landschaft (s. oben p.6M).
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es als oppida stipendiaria. DAgegen erscheinen in den drei nord­
westlichen CODventen (Asturum, Luoensis, Bracarum) als populi,
Gemeinden, nioht Städte, sondern die alten Gaue (Plin. III §28 ff.)
und Asturica ist eine Ausnahme, wie ja auoh sonst Städt.eterri­
torien im Gebiet einer Gangemeinde als Enklave vorkommen
(Lugdunum in agI'O Segusiavorum). Dieselben Ortschaften, die im
übrigen Spanien 'oppida stip.' heissen, sind hier "oastella' (castellum
Intei'catia im conv. Asturum, cllstellum Tyde im conv. Braoarum:
Plin. !III 112); wenn auch 'oppidum' vorkommt (Plin. IIII 111:
Noega oppidum im ceuv. Asturnm), so bat das Wort hier nicht die
technische Bedeutung des duroh Aufhebung der Gaugemeinde
selbst zur Gemeinde gewordenen peregrinen vious.

Die Constituirung der oppida stipendiaria an Stelle der
aufgelösten Gaustaaten War eine Notllwemligkeit. Wenn man die
Gaue als Träger der Reohte und Pflichten, die Rom den nnter­
thänigen Gemeinden zumass, beseitigte, so mussten andere Ver­
bände zu diesem Zweck geschaffen werden. Man maohte also
die Ortschaften zu Städten, sie baben als Träger des sUpendium
den Namen C oppida stipendiaria'. Wie die römischen und lati­
niscben Städte beissen sie bei Plinius popUli, eivitatIJs, d. h. Ge­
meinden. Auch auf den afrikanischen Steinen beiBst die stipen­
diäre Stadt civitas. Es sind in Afrika die Städte des karthagi­
Bohen Herrschaftsgebieta (mit Sufeten) und die tastclla (unter
magistri) I, beide KlaBsen gelangen lläufig zum römischen Stadt­
recht. Die castella, eine in Afrika besonders häufige l{ategorie,
sind wohl nioht mit den karthagischen Städten identisch, da Su­
feten eines eastells nicht vorkommen. Ea scheinen die festen Ort­
schaften del' einheimischen Stämme zu sein. Die CRstelle haben
einen princeps (c. Tulei: C. VIII 9005)odefjJrae!ectus (C. VIII 15726
Castell bei Sicca), ferne:!: seniorcs, die mit römischer Bezeichnung
aeem'iones beissen (z. B.seniOl'Cs K(astelli) Ueubis C. VIII 15669).
Der prillceps und der praefeotus aind der Häuptling und der rö­
mische Cnrator einer gens, wie wir oben gesehen haben: das
maoht die Beziehung der castella auf die Stämme sehr wahr­
scheinlich. Wir wissen, dass ein eastellum Victoriae dem Stamm
der Zimizes gehörte. Für die Verfassung der span i13 ch en oppida

1 In d"'r civitas Vazitana 8arra: C. VIU 12004; ferner C. VIU 9317:
magg.'q. q. Kastelli .•. ; C. VIII 17327 mag. eines (easteUum) ,. renliium;
magistri haben die Castelle in der Umgebung von Cirta. (Phua, Arsacal,
Uzelis ete.).
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stipendiaria können wir uns vielleioht auf die zwei magistri des
'oppidum' Aritium berufeu (Dessau 190). sie sind eponym. also
die höohsten Beamten der Stadt. praetores von Sagunt nennt
Livius. Praetores ist eine für die Magistratur der autonomen,
magister eine für die der stipendiären Stadt passende Bezeichnung.

Sehon weil das castellum eigentlich das bl:lfestigte DOrf. der
S ta d tfl u r ist, wird der stipeudiäre Ort gerne als eivitas bezeichnet.
Auch oppidum kommt vor fur Cartbago Nova, bevor es rtimische
Colonie wurde (C. II 3408). Das Vorhalldensein von decm'io1?es
zeigt, dass die afrikanischen castella mehr sind als die römillchen
vici, die einen Gcmeinderath nicbt wohl haben können. Die Ge­
meinde der castellani ist eine t'eSlJublica (C. VIII 6306 respubl.
!)huensimu; 6702 resp.Tidditanorum; 6048 resp. Arsaculitanorum
usw.). Die Insassen des Castellll, welche nach l'ömillelwlll Begriff,
weil ihre Ortschaft niellt volles Stadtrecht ]lll.t, incolae, cQnsi.stctltcs
sind, nennen sieh cives (C. VIII 11427: cit>i ca.stelli Suf(ensis». Das
Gebiet des CasteIls heisst pagu8. Die magistri von Phua. nenllen
sich bald mag. pagi, bald mag. castelli (C. VIII 6267 -6272). Die
Gemeinden Thugga, Agbia, Thignica, Thubursiclllll beissen 'pagus
et civitas' castellum), pagus bezeichnet das Territoriulll, ci·
vitas die zugehörige Ortsellaft. Beide Begriffe gehen im 1I. Jahr­
hundert, wo diese Gemeinden Stadtrecht erlangen, in den einen
des munieipiulll Tlmgga etc. Uber (C. VIIl, p. 173). Ebenso giebt
es eine Gemeinde 'pagus et civitas Numiulitana' (Revue Aroh.
1892 p. 215), welche Begriffe später das municipium N. darstel­
len (C. VIII 115395) 1.

Da diese eastella. schon Städte römiscl1611 Reohts werden
können, können llie nicht woM Ortsohaften einer römisohen Ge­
meinfle gewesen aein, muss der pagu8 Phuensis, Thuggensis eto.
nur den 'Gatt', das Territorium des CallteUll bezeichnen. Der
'praefeetus i11l'e dioundo veofiga.l(i) quinq. loeand(0) in oastell(is)
I,XXXIII Carthagine' C. X 6104) würde fiIr Flurdörfer gar
nicht zu verstehen sein. Diese Präfektur ist zu vergleiohen mit

1 Aehnliche pagi d. h. Territorien niohtstädtischer Gemeinden
sind folgende: Eph. ep. YJI N. 805: tl'ibunu..~ ab ordine electlts pagi
Salutal'is Silonensis. C. YIII 14445 A'in Laabefl bei Zaga: AuJgustae I
s]aerum, I paJgus Thinigabel1sis. Eph. ep. V p.451; 51)1: vetel'ani ct
pagani allud Rapidum (R. ist grosses Castell westlich von
Auzia in Mauretauia Caes. s. Bullet. de l'Aoad. d'Hippone 1882). C. YIII
885: ... ex decreto paganor. pagi lIlCf'clwiCl~i,~ 'l!ctel'anol'UlIl MedeZita·
tanm'ulII.
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der praefectura gentis oder praefeotura castel1i. Für Dörfer und
eastelle, die einer Stadtgemeinde untergeben sind, wird die Ju­
risdiktion und die Steuerveranlagung von der Stadt besorgt. Dass
es für die afrikanischen castella eigene Jurisdiktions- und Steuer­
beamten giebt, beweist also, dass sie selbständige Ortschaften
sind. Vergleichen mag man, dass die lex agraria in Afrika sti­
pendia'rii, stipendiäre Grundherren, kennt und es (mancip(es) stipen­
diorum e:c Aft'ica' giebt (Hermes XXVIII p. 88, Anm. 1 Mommsen i
Dessau 901). Wie die Grundherrschaften, sind die cll.stella selb­
ständige Steuerbezirke. Was c'll8ctigal(i) locand(o)' anbelangt, so
ist bekannt, dass die Steuer der Provinzialgemeinden das stipen­
dium, die feste Geldsumme, dagegen vectigal die vom ag e r
publicus für BenUtzung zu entriohtende Quote ist (Marq. St.-V.
n 2 161). Das veotigal wurde in der Regel, auch in der Kai­
serzeit, verpaohtet (Marq. H 2 247). Der Fall liegt hier vor.
Wegen der Beziehung des praef. i. d. zu den castella müssen
dieselben Gemeinden darstellen man darf nicht an Castelle der
kaiserlichen Colonen denken. Die cll.stellani hatten also jedenfalls
Dur den Ususfructus nicht das Eigenthum des Bodens. Man wi)'(l
sicb der auf die Zimizes bezüglichen Verfügung erinnern.

tributum und 'lIectigaZ sind beide der vom Provinoialboden
als der Domäne des römisohen Volks zu entrichtende Bodenzins.
vectigal ist die ältere Form der Fruchtquote, wie sie in der re­
publikanisohen Zeit - die sizilische decuma - angewandt und
daher in den senatorisohen Provinzen geblieben istj fributum, die
feste Abgabe, ist die jüngen~ Form und in den kaiserlichen Pro­
vinzen in Anwendung (Staatsrecht III 807). Das Tributum gilt
mehr als eine selbst mit Autonomie vereinbare Steuer, während
der Bodenzins, das vectigal, scharf das Eigenthum des römischen
Staats manifesth't (Staatsreoht III 732), denn die Grundsteuer ist
eine Ab gab e der Grundeigenthümer au den Staat, der Bodenzins
die dem Eigenthümer des Bodens für dessen Benützung zu ent­
richtende Rente. Darum zahlen ein veotigal ebenso gut die Päohter
der städtischen Ländereien wie die unterthänigenProvincialeu, denen
die 'praedia populi Romani" der nioht autonomen Gemeinden ge­
lassene und gehörige Boden, zum Gebrauoh belassen wird. Die
Provinoialen können geradezu als Erb pä 0 h te r des Provinoialbodens
bezeiolmet werden (Mommsen, Abriss des Staatsreohts p.71). Das
tribut}lm ist eine politische, das vectigal eine privatrechtlicbe Lei­
stung. Das Recht, welches der Stamm der Zimizes an dem Ter­
ritorium des cll.stellum Viotoriae hat, wird als usus bezeiohnet.
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Da das betreffende recht kleine Gebiet (500 passus Radial~

entfernung vom Oastell aus) nicht das Territorium der gens, son­
dern des dem Stl\mm zur Besatzung übergebenen OasteHs ist,
so hat der Usus des territorium castelli nichts mit dem Boden­
recht der Gaugemeinde als solcher zu thun. .Da auf ihrem Acker
vectigallastet, muss sie ususfructus wie jeder possessor und con~

ductor gehabt haben. Dagegen hatte die föderirte autonome Pro­
vincialgemeinde das Recht des habere possidere, welchem die fiir
das quiritarische Eigenthum übliche Formel < oorum esse' ent­
spricht (Staatsrecht UI 687). Die Verschiebungen, welche meh­
rere afrikanische Stämme erlitten haben, erklären sich wohl auch
aus dieser Rechtsstellnng, aus dem Mangel eigenen Gebiets.
Während die autonomen Gemeinden ibren Boden behalten, sind
die untertbänigen darin völlig von Rom abhängig. Ihr Territorium
wird ihnen (assignirt', wie wir aus dem Dokument O. VIU 8813
sehen. In diesem Fall haben sie ihre alten Sitze eingebüsst;
aber auch wenn sie bleiben durften, wie es wohl den sardischen
Stämmen zugestanden worden ist, von deI'en Territorien wir
Kenntniss haben (s. oben), so datirt dieses Recht an den alten
Sitzen erst von dem Moment der Erlaubniss, das alte Land be~

halten zu können, an. Das Besitzverbältniss ist nicht das alte,
sondern ein neues.

S t e u e re r heb u n g.

Die Steuer der unterthiinigen Gaue wird, soweit hierüber
Zeugnisse vorliegen, nicht nach den Gauen, sondern nach den
Ortschaften derselben, den oppida oder cast.eUa, erhob6n: vgl.den
oben genannten praef. vectigal(i) locand(o) in LXXXIII castell(is)
A/t'icae (p,549); C. III 388: A. Lollio Frmdoni , , , • civitates
XXXXlIII ex pt'ovincia Af"ica quae sub eo censae s~,nt. Civitas
ist, wie gesagt, der technische Name der stipendiären Gemeinden
AfrikalI. O. VI 1463: at censU8 aecipiendos eivitatium XXIII; .• Vas­
eonum ei Vardulorum. Weil die Steuer auf den oppida der Gaue
ruht, heissen sie oppida stipendiaria; •gens stipendiaria' kommt
nie vor. Durch diese Ordnung werden die Ol·tschaften del' nicht­
städtisch geordneten Unterthanengemeinden auf ein6 Stufe mit
den unterthänigen Stadtgemeinden im Osten gestellt, Sie ist ein
recht bezeichnendes Zeugniss für den städtischen ehal'akter des
römischen Reichs, Zugleich ist diese Ordnung der Ausdruck des
Fehlens der Autonomie. Wie fiir die römische Stadt, so wird
auch für eine föderirte gallische civit8B wohl eine eigene Schatzung



SchuHen

(censitor civitatis foea. Remorum; exactor trwut01"l1m civitat. Gal­
l(iac) (Dessau 2705); dilectaiori pet· Aquitaniae XI populos (D~s­

sau 1454) bestellt. Das ist weder für eine Gaugemeinde, noch
für eine ihrer Städte (so dass diese als Trägerin des Begriffes der
Gemeinde fllngirt hätte) üblich. Der (Jxactor tributorum it~ Hel­
[v(etiis)] (Inscr. Oonf. Helv. 178)1 ist eine Singularität.

Die Schatzung wird meist, wie die Beispiele von Vereini­
gung vieler oppida zu einem Censllsbezirk beweisen, 'von einer
Centralstelle aus durch einen Centralbeamten, den praefectus, be­
sorgt. .Die (magg. q(uin)q(uennales) kastelli' (0. VIII.9317 zwi­
schen Tipasa und Ca.esarea) müssen auf eine lokale Schatzung
118zogen werden. Wie die municipale Schatzullg alle Jahre von
den zu (Quinquennalen' ernannten II viri vorgenolnmen wird, so
werden 11ie magistri ca.stelli die caRtellani gesclJä.tzt und die J,iste
dem praefectus eingereicht haben 2.

Organisation der Gaustaaten.

Dass die Or!Bcl1aften (oppida, easteUn, viei) der Gangemein­
den erst dnrel1 Rom eine Art von politischer Funktion erllalteu
11aben, ist gesagt. Der Begriff der Gemeinde beruMe nicht auf
Bevölkerungscentren, sondern anf dem Volksganzen. Es giebt
aber bei einigen Stämmen noch eine Eintheilung in kleinere
Kreise. Von Oaesar wissen wir, dass die Helvetier vier pagi
hatten (h. GaU. 1, 12). Eine Inschrift bestätigt uns, dasEl pagi
der officielle Name dieser Staatstheile ist (oben p. 532).

J;~ine ähnliche Zusammensetzung ist kenntlich, wenn die
gens ZoelaruUl aus gel1tilitates besteht (p. 504). Da del' Name
pagus immer den Landbezirk, in der Regel sogar den der Gau­
gemeinde selbst, bezeichnet, BO ist gentilitas eine viel passendere
Bezeiclmung für die SippsclJaften, aus denen der Stamm besteht.
Für den Stamm giebt es viele Namen. Die nichtstMtische Ge-

1 Der censitor Brittonum .Anavionensium (Dessau 1338) gehört
nicht hierher, denn BI'. Anavionenses ist nicht eine Gau-, sondern eine
Localbezeichnung.

2 Wie für die Territorien der Castelle, gab es auch für die In­
sassen eines castrensischen, eines zu einem Lager gehörigen Territorium
eine besondere Schatzung. Anders kann man den 'quinqueuualis terri­
torii Capidavensis' (Qsernavoda in Moesia inferior: Arch. Ep. MUt. XIV
(1891) p.17) und den des t. Vetussalinense (ib. p.54) nicht verstehen.
Vgl. über diese Territorien meinen Aufsatz im Hermes XXIX.
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meinde bezeichnet pagus] darin liegt der Mangel eines städtischen
Centrull1s 1.

Als politische Gemeinde heisst der Gau civitas und popzlllls
(Plinius).

gens bat die politische Terminologie auf den Stamm ange­
wandt s, weil er wie die römische gens auf den Familien beruht.
Zugleich ist damit der Mangel einer wirldiohen Gemeinde aus­
gedrUckt. Plinius (V 17) gebraucht vielleicht sogar famiUa in
diesem Sinne.

nativ (lavo~) ist ein ethnographischer Begriff und bezeichnet
technisch nicht die einzelne Gaugemeinde, sondern das Vollr, zu
dem mehrere Gaue gel1ören. Technisch ist also <-natione Gallus',
Thram, Raetus, nicht nato Trevir, Batavus. Wenn Plinius öfter
von plu1'ia nomina eines Volkes redet, so meint er die Gaue; so
N, H, IIr 47: popuU inalpini multis nominwus; IV § 40: Bes"
sorum mulla nomina; IV 106: TeLfJUandri pluribus nominibu.s; III
135: Cnpillatorum plut'a genem. Plinius pflegt Volk und Gau
genau zu unterscheiden. Beispiele sind zahlreich (Moesicae gentes
Hn 3; Gaetulae Maurae) gentes V 17 i Vindelicorum gentes
quattuOt' III 135; Raeti et Vindelici omnes in muUas civitates
divisi (II1 133 UBW.). Die< nationes VI GaetuZicae' der Inschrift
(C. V 5267) sind fUuf Stämme (nationes) des Volks der Ga.etuH.
Ebenso wird 'Numidae' in den Inschriften nicht von einer genst
sondern von a.llen gentes der natio Numida gebraucht. <gens
Numidarutn' in der Assignationsinschrift ist daher eine gens des
Volks der Numidae, nicht die der Numidae, nicbt ein Individual­
name. Ebenso sind aucb die MtlSulami wohl keine Gemeinde. Die
Afri (ct cives Romani Suenses) sind irgend welche aus Afri,
aus den gentilen Bewohnern von Afl'ica proconsularis bestehende

1 Verwandt ist tert'it(Yl'ium, welches mit Vorliebe auf llolche Cor­
porationen angewandt wird, welche nur ein Gebiet, nicht eine Stadt­
gemeinde darstellen, also anf die Gutsbegirke, die territoria legionis, usw.
Dass territorium das eines städtischen Centrums entbehrende Gebiet ist,
zeigt al11 besten die 'l'erl11inologie der lex Rubria, denn die Reihe der
verschiedenen Kategorien von Gemeinden bis z.um conciliabulum und
castellum hinab schliesst 'territorium'. Damit ist alles erschöpft und
der Fall gesetzt, dass es ein Territorium ohne jede Ortschaft gäbe.

2 Vom Sprachgebraueh der Schriftsteller ist natiirlieh bei diesen
Feststellungen abzus!Jhen. Plinius verwendet gens oft für natio (so III
§ 134: 'Lepontios et Salassos Tauriscae genUs'), da für ihn eivitas die
Gaugemeinde ist.

Rhein, Mus. r. Philol, N. F. L.
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Gemeinde, wie 'conventus CR. et Numidarum qui Maacululae
habitant'. Bei diesen Doppelgemeillden sollte die Nationalität der
heiden Theile bezeichnet werden; die (Jives Romani Bind nicht irgend·
welche municipes, sondern die bevo1,zugteste Klasse der Reichs·
bürger, weshalb dem 'CiVllS R.' der republikanischen Zeit 'lta!icC
entspricht. In anderen Conventen heissen die Peregrinen pagani
(Rapitlenslls, Medelitani).

Gemischte Gemeinden.

Ueber die aus römischen Bürgern und' pagani' zusammen­
gesetzten Gemeinden wird hier einiges zu sagen sein.

Wenn in den autonomen peregrinen Gemeinden des Reichs,
seien dies nun griechische rr6f,.Et~ oder auch gallische civitates,
die römischen Bürger, welche in jenen Gemeinden Bich niedergelas'
sen hatten, sich als <convelltUB civ. Romanorum] - griechisch 01
crUIJ.1TPlllJ!llTEUOJ!EVOl oder KaTOlKOOVT€~ 'PwJ!alOl der Gemeinde
anBchlossen, bildeten sie da, wo eine solche autonome Gemeinde
fehlte, eine Gemeinde rur sich, die ich im Gegensatz zu jenen,
wo nicht vorwiegend städtischen, so doch auf eine quasimuni­
eipale Gemeinde basirten Conventen als< conventus vicani' be­
zeichnet habe 1. Zu diesen Kategorien gehören z. B. die im 'ter­
ritorium legiolflis' ansässigen cives Romani. Es ist nun in Afrika
üblioh, dass die römischen Bürger, welche auf dem flachen Lande
ausserhalb städtisoher Territorien ansässig waren, die Peregrinen
der Gegend in ihren Convent aufnahmen. Wir kennen folgende
Beispiele:

1) Eph. ap. V p. 363 (Masculula in der Africa procoll.): divo
Augusto saorum oonventus civium Romano1'nm et Numidarum qui
Mascululae hahitant.

2) Comptes rendus des soanees de l'Aoademie d'Hippone
1892 p.39 Chaoch:

C. Iulio Maeaudro I 800e1'o t. Popili Primi 1 Arri et cives 1

Romani Suenses I ob meritum d. d. 11

Afri sind die Peregrinen der Africa proconsulal'is, vgl.
C. VIII 14364: civitas Uccuba deoreto Afro1'um posuit.

Die cives Romani dieser heiden Inschriften sind offenbar
Civilisteu, wohl Aokerbauer. Es giebt aber auch Convente aus
Veteranen und Peregrinen.

3) Eph. ep. V p. 459 und 561 aus Rapidum (Mauret. Caesar.)

1 de conventibull civ. Rom. Berlin 1892.
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wo ein Lager war, die Gemeinde ist also eine canabensisohe:
... veterani et pagani cOl1sistentee aput Rapidum. consistentes
apud ist die technische Bezeichnung der bei einem Standlager
sioh bildenden oanabensisohen Gemeinden; vgl. veterani ct cives Rom.
consistentes acl leg. 11 Ad. in Aquincum; im Ausdruck consisten­
tes ad canabas lcq. V (Treesmia) ist canabas irrthümlioh zugefügt.

4) C. VIII 885: ..• ex decTate paganor(um) pagi Merourialis
(et) vetaranorum Medelitanorum. Offenbar ist cl einzuschieben 1.

1 Von solchen Doppelgemcillden gicbt es in Afrika noch eine
andere I{ategorie, die als •pauus et civitas' bezeiohneten Gemeinden.
Wir kennen diese Form bei Thugga, Thignioa, Agbia, Thubursioum,
viel' benachbarten Orten, ferner' p. et c. Numiulitana.' (oben p. 549);
etwas ähnliches liegt vor, wenn die magistri in Phua (b. Cirta) bald
mag, pagi, bald mag. casteUi heissen. pagu8 et eivitas sind aber nicht
sowohl eine Gemeinde als eine Combination von zweien (utraque pm's
civitatis Thignicensis: Wilm.2344), da. jeder Thei! seinen Gemeinderll.th
(' utriu8qt~e oniinis', Wilm. 2347) bat. Wie diese, so versohmeh!;en auch
die peregrinen und römischen Bürger später zu municipes oder coloni,
da die Bürgerschaft der städtischen Gemeinde nothweudig eine Einbeit
bildet. Wenn auf italischem Bodeu Alt- und Neubürger zuweilen ge­
schieden sind, so sind das nicht zwei Gemeinden, sondern zwei Stände,
wie urspl'llnglich popuZus und plebes in Rom geschieden sind. Diese
Bildungen rilhren davon her, dass die Altbürger der von Rom unter­
worfenen Gemeinde bei der Umwandlung ihrer Stadt iu eine Gemeinde
Roms in den Municipalverband als Bürger mindet'en Rechts a.ufgenom­
men werden. Solche ]'iioUe sind bekannt in C1usium: OltlcSini vetet'es
ct novi (Plinhis N. H. IlJ § 52); Volaterrll.e (Cicet'o ad Att. I 19, 4);
Pll.rentium O. V 335: pc!tronus colon, 1'11.1. Pat'ent mwial(is) vetct'(Uln)
Par(cntinorum); Ferentinum: '1f1wentini novani' (0. X 5825, 5828);
Nola: C. X 1273: deeurio adZcetu.s ex vetel'wus NoZat~is; Arretium: de­
Clwiones .A.t'retinol'ulIl vetCI'UI1t (0. XI 1849), vgl. Plin. III § 53: '.A.rretini
vetet·I!S, Arl'etini Fidentiores, .A.rl'etini 1ulienses'. Es ist sehr wohl
möglich, dass die 'pagani pagi Felicis Subul'bani' von Pompei die alten
Pompeianer sind, welohe bei Oonstituil'ung der Colonie Pompei durch
Sulla als pagane Gemeinde orgauisirt wurden (C. Xt p. 89). Später
scheint diese politische Scheidung beseitigt uud die magistri jenes
pagus in ein 'ministerium Augusti' in sacrale Vorsteher für den Kai­
serkult verwandelt zu sein nach dem bekannten Gebrauch, dass eine
als solche beseitigte Gemeinde als Kultgenossenschl\ft fortbesteht,

Dass die Altbiirger, die Bürger der unterworfenen Gemeinde, zu
der municipalen Gemeinde gehörten, beweist der Antheil am Gemeinde­
rath. Nur als Stand wurden die 'veteres' unterschieden, und die aus
ihnen genommenen Deourionen sind 'deouriones veterum'. Eine ähn­
liche Scheidung besteht in jeder latinisehen Stadt zwischen den IJatiui
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Hiermit soll die Untersuchung übel' die nicht städtischen
Gemeinden des römisohen Reichs abgesohlossen werden.

Wenn eine jede Untersuchung auf dem Gebiet der Verwal­
tung der römischen Provinzen ein bestimmtes Verwaltungsprincip
überall erkennen lässt, so ist diese geeignet eine weitere Per­
spective zu eröffnen, Die Geschichte des römischen Reichs ist
eine fortwährende Erweiterung des Reichsgedankens. Am Anfang
der römischen Geschichte steht die Stadt Rom. Die Usurpation
der Hegemonie über das nomen Latinum führt zu dem Bund aller
latinischen Städte unter Rom, die Unterwerfung des übrigen Ita­
liens erweitert das nomen Latinum zu dem Begriff des <nomen
Italioum', aus dem in Folge der gewaltigen Reaktion der Italiker
gegen die tyrannisohe Roma das einen Complex von autonomen
Stadtgemeinden darstellende Italien wird. Die städtische'Besied­
lung der Provinzen erweitert diese Föderation zu dem den gan­
zen Erdkreis umfassenden Städtebund, dessen caput die Stadt
Rom, einst die einzige Stadt ist, Nach der Aufnahme der nach
Kriegsrecht behandelten Gemeinden, der dediticii, bilden das Reich
nicht mehr allein die mit Rom föderirten Gemeinden, sondern alle
Unterthanen, wess Rechts auch immer die einzelne Gemeinde sei.
Mit diesem weiten Begriff der Reichszugehörigkeit ist denn auoh
die Aufnahme nichtsliidtisoher Gemeinden vereinbar. Immer loser
wird der Reicbsverband und schliesslich werden in das Reich
aufgenommen barbarische Völker, mit denen Rom auf dem Kriegs­
fuss nicht fertig werden kann. W eIcher Unterschied zwischen
diesen <foederatf und denen des augusteischen Reichs I Weniger
die Durchsetzung des römiscben Städtereichs mit disparaten Filamen­
ten, als die Umwandlung des Reichs in eine Domäne des t do­
minus et deus' hat die Stadt Rom von ihrer lange behaupteten
Höhe binabgestossen, bat sie zu einer von tausend nur zu
Steuerzwecken und anderen Lasten' erhaltenen Städten gemaoht.
An Stelle des starken, auf einen Bund vieler autonomen Munici­
pien gegrt'illdeten Reichs war die Person des Kaisers getreten.
War sie nicht im Stande, dem Stürmen der andringenden Bar­
baren zu trotzen, das Reich als solches hatte keine Kraft mehr

und den /Jives Romani, d. b. don durch ein Amt zum römischen Bürger­
recht gelaugten Bürgern. Die' decl1riones cives Romani' in Thisiduo
werden yon den 'municipes Thisidnenses' unterschieden (0. VIII 13188).
Hier muss das 'maius Latium' nud schon die zum Gemeinde­
r8th gelaugten Latiner römische Bürger geworden sein (Gaius I 96).
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und die Unfähigkeit der letzten Kaiser, mit illrer Person das zu
leisten, was ehedem eine Legion starker Gemeinden geleistet hatte,
brachte den grossen Zusammenbruch, durch den an die Stelle der
römischen auf die S t a d t basirten Welt, die der barbarischen
Völker trat. Die gentes, an denen einst der Begriff des nieder­
sten Unterthans der Stadt Rom haftete, hatten über die urbs
lJesiegt.

Berlin. . Adolf Schulten.

Nachtrag
zu 11.493.

Leider ),onnte ich, da die Correctur der Abhandlung auf
einer griechischen Reise erledigt werden musste, den eben in
den Studi Stol'ici erschienenen Aufsatz von E. Pais über die Or­
ganisation der peregrinen Gemeinden in Sardinien und Corsica
nicht benutzen.




